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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Die Anpassungen des Unterhalts- und Betreuungsrechts bildeten nach der elterlichen
Sorge die zweite Phase des Revisionsprojekts der elterlichen Verantwortung, welches
das Kindswohl ins Zentrum stellen will. Durch die auch in der Motion der
nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen (11.3316) geforderte Revision sollten
künftig den Kindern keinerlei Nachteile aus dem Zivilstand der Eltern erwachsen und
der Unterhalt als selbständiger Anspruch der Kinder verankert werden. Die Vorlage sah
zu diesem Zweck vor, dass Unterhaltspflichten gegenüber minderjährigen Kindern
Vorrang vor den übrigen familienrechtlichen Unterhaltspflichten haben. Dies gilt auch
bei unverheirateten Eltern. Falls die Pflichten nicht erfüllt werden können, soll der
eigentlich geschuldete Kindesunterhalt, der sogenannte „gebührende Unterhalt“,
festgehalten werden, um es dem Kind zu erleichtern, bei einem Einkommenszuwachs
eine Erhöhung der Unterhaltspflicht durchzusetzen. Der Unterhaltsbeitrag soll zudem
nicht nur den Barbedarf decken, sondern im Sinne einer Erwerbsausfallentschädigung
auch für die bestmögliche Betreuung sorgen, wenn ein Elternteil das Kind mehrheitlich
betreut. Wie hoch die Beträge ausfallen, soll weiterhin durch die Gerichte festgestellt
werden. Um schliesslich eine rechtzeitige und regelmässige Zahlung der
Unterhaltsbeiträge zu garantieren, soll der Bund die Kompetenz erhalten, eine
Verordnung betreffend der Inkassohilfe zu erlassen. Auch die Situation von Kindern aus
Einelternhaushalten soll verbessert werden. Da jedoch das Sozialhilferecht in den
Kompetenzbereich der Kantone fällt, sah die Vorlage hier nur punktuelle Massnahmen
vor.

Der Nationalrat stimmte dem Entwurf des Bundesrates mit 124 zu 53 Stimmen bei 12
Enthaltungen zu. Nur die SVP votierte gegen die Revision, die ihrer Ansicht nach die
Familie als Institution in Frage stelle und den Gerichten eine zu grosse Kompetenz
einräume. Ausserhalb der parlamentarischen Beratungen meldete sich die
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) zu Wort. Sie kritisierte
insbesondere, dass keine Lösung für jene Fälle geboten werde, in denen das
Einkommen nach der Trennung nicht ausreicht, die sogenannten Mankofälle. Da diese
vor allem Frauen beträfen, würde durch die Gesetzesrevision dem Verfassungsgebot
der Gleichstellung der Geschlechter nicht genügend Rechnung getragen. Die EKF
forderte deshalb einen Mindestunterhalt für Kinder. Die vorberatende Kommission des
Ständerats setzte sich mit dieser und anderen Kritiken auseinander. Während sie die
Festlegung eines Mindestunterhalts sowie die Festschreibung der Mankoteilung
ablehnte, nahm der Ständerat einen neuen Artikel bezüglich der Vernachlässigung der
Unterhaltspflicht auf. So schlug die kleine Kammer vor, den Informationsaustausch
zwischen den Inkassobehörden, den Pensionskassen und den Freizügigkeitseinkommen
zu verbessern. Personen, die ihre Unterhaltspflicht vernachlässigen und gleichzeitig
jedoch Vorsorgeguthaben ihrer Pensionskassen in Kapitalform beziehen, sollen
gemeldet werden, um den Inkassobehörden den Zugriff auf das Geld zu erleichtern.
Damit nahm der Ständerat eine Bestimmung auf, die der Bundesrat zuerst separat in
einer Vorlage regeln wollte. Weiter wurde die alternierende Obhut explizit ins Gesetz
aufgenommen. Einstimmig überwies die kleine Kammer die Vorlage zur
Differenzbereinigung an den Nationalrat. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2014
NADJA ACKERMANN
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

In der Frühlingssession 2015 wurde im Ständerat eine Erklärung nach Artikel 27 des
Geschäftsreglements des Ständerates eingebracht, welche die Nationalbank zum
Verzicht auf Negativzinsen auf Geldern der privaten Vorsorge und der obligatorischen
Kranken- und Unfallversicherung bewegen wollte. Da einem Ordnungsantrag Fetz (sp,
BS), der die Erklärung für die Sommersession traktandieren wollte, nicht stattgegeben
wurde und das Geschäft somit von der kleinen Kammer weder in der Frühlings- noch in
der darauffolgenden Sommersession beraten wurde, erfolgte am 19. Juni 2015 jedoch
die automatische Abschreibung. 2

ANDERES
DATUM: 19.06.2015
NICO DÜRRENMATT

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Via parlamentarische Initiative verlangte Nationalrätin Nabholz (fdp, ZH) eine Öffnung
der Säule 3a für Nichterwerbstätige, insbesondere Frauen, die ohne Entlöhnung
Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrnehmen, sowie Arbeitslose und Invalide. Von
der steuerlich privilegierten gebundenen Selbstvorsorge könnten somit rund 635'000
Personen mehr profitieren. Die SP bekämpfte den Vorstoss jedoch als neues
Steuerschlupfloch für Reiche und sah darin im Gegensatz zur Initiantin kein
eigentliches Gleichstellungsanliegen, da sich viele der anvisierten Personen die Säule 3a
gar nicht leisten könnten. Mit 109 zu 60 Stimmen gab der Nationalrat der Initiative aber
Folge und beauftragte seine Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
mit der Ausarbeitung einer Revisionsvorlage des Bundesgesetzes über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1997
EVA MÜLLER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Parteien und Verbände reagierten mit Misstrauen auf das definitive
Stabilisierungsprogramm. Noch vor den Beratungen im Parlament wurde ein Teil des
Konsenses offen in Frage gestellt; Hauptkritikpunkt waren die vorgesehenen
Mehreinnahmen. SP und Gewerkschaften pochten auf Zusatzeinnahmen von CHF 150
Mio. und waren enttäuscht, dass die grössten Steuerschlupflöcher nicht konsequent
geschlossen worden seien. Umgekehrter Ansicht waren die bürgerlichen Parteien, die
dem Bundesrat vorhielten, er sei über die gefassten Beschlüsse hinausgegangen und
belaste den Mittelstand übermässig. Am vehementesten kritisierten sie die Vorschläge
zur höheren Besteuerung der Kapitalleistungen aus den Vorsorgesäulen 2 und 3a, da
dies nicht eine Missbrauchsbekämpfung sei, sondern eine vom Gesetzgeber gewollte
steuerliche Abzugsmöglichkeit. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1998
URS BEER

Zeitgerecht legte der Bundesrat die Botschaft zum Stabilisierungsprogramm 98 vor.
Dieses setzte den am runden Tisch gefundenen Konsens in der Sache und in der Form
präzis um. Im Massnahmenpaket nicht enthalten waren lediglich die Kreditsperre
(Behandlung zusammen mit dem Voranschlag 1999) sowie die Reingewinnablieferung
der Nationalbank. Da die Datenbasis der Botschaft von tieferen Teuerungswerten
ausging, fielen die Einsparungen bei den individuellen Rentenerhöhungen bei der
AHV/IV geringer aus als angenommen (CHF 203 statt 300 Mio.). Ansonsten blieben die
Beträge der Einsparungen in etwa gleich. Auf der Einnahmeseite kam der Bundesrat im
Vergleich zu den vom Finanzministerium im Sommer skizzierten Vorschlägen dem
Mittelstand etwas entgegen. Zur Schliessung ungerechtfertigter Steuerlücken schlug er
folgendes vor: Die Veräusserung von Vermögenswerten, die nicht im Rahmen der
blossen Verwaltung des eigenen Vermögens erfolgt, gilt als selbständige
Erwerbstätigkeit und soll entsprechend besteuert werden (14 Mio.); der Abzug von
privaten Schuldzinsen wird auf den Betrag der steuerbaren Brutto-Vermögenswerte
plus CHF 20'000 beschränkt (21 Mio.); der versicherbare Lohn in der zweiten Säule wird
auf maximal CHF 286'560 festgelegt (15-25 Mio.); die Kapitalleistungen aus den Säulen
2 und 3a sollen weiterhin mit einer separaten Jahressteuer erfasst, hingegen nicht
mehr bloss zu einem Fünftel, sondern zur Hälfte der ordentlichen Tarife, mindestens

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1998
URS BEER
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aber zum Satz von 2%, berechnet werden (49 Mio.). Ferner soll der Personalbestand bei
der eidgenössischen Steuerverwaltung zur Verstärkung der Steuerkontrolle bis Ende
2001 um 100 Stellen aufgestockt werden. Bei den Sofortmassnahmen standen für den
Bundesrat weniger der erwartete Ertrag aus den Mehreinnahmen im Vordergrund (im
Jahr 2002: CHF 91 Mio.), sondern die Förderung der Steuergerechtigkeit. Die höhere
Gewinnablieferung der Nationalbank, die u.a. die Einbussen der Kantone kompensieren
soll, wurde ausserhalb des Stabilisierungsprogramms, aber doch verbindlich geregelt. 5

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Die zunehmende Konzentration des Eigentums an Immobilien in den Händen der
Pensionskassen und der abnehmende Anteil an privatem Wohneigentum liessen auch
1987 die Zahl der diesbezüglichen politischen Vorstösse weiter ansteigen. So forderte
Nationalrat Aliesch (fdp, GR; Mo. 86.179) aufgrund staatspolitischer Überlegungen mit
einer Motion die Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) mit
dem Ziel, Altersgutschriften beim Erwerb von Wohneigentum als Eigenkapital einsetzen
zu können. Für den Bundesrat war allerdings der Zeitpunkt für eine Revision des BVG
noch nicht reif. Der Nationalrat folgte seinem Wunsch, vorerst noch weitere
Erfahrungen mit dem neuen Gesetz zu sammeln, und überwies den Vorstoss deshalb als
Postulat. Gleich erging es im Ständerat auch der Motion des Nationalrates Müller (fdp,
ZH) (Mo. 86.908), die nicht nur eine breitere Streuung des Wohneigentums, sondern
auch Massnahmen gegen die Baulandhortung und für die Erschliessungpflicht sowie
Leitlinien für Anlagevorschriften für institutionelle Anleger forderte. Damit im
Abstimmungskampf gegen die Stadt-Land-Initiative darauf hingewiesen werden könne,
dass der Bund die darin angesprochenen Anliegen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe
angehen wolle, bat Bundesrätin Kopp die kleine Kammer, die eine Überlagerung mit
zahlreichen anderen Vorstössen beklagte, vergeblich um die Überweisung der Motion.
Das EDI schickte derweilen einen Verordnungsentwurf über die
Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der gebundenen Selbstvorsorge (3. Säule) in
die Vernehmlassung. Der Entwurf sieht vor, dass die steuerlich begünstigten
Sparguthaben der gebundenen Selbstvorsorge auch für den Erwerb von
selbstgenutztem Wohneigentum beziehungsweise für die Amortisation darauf
bestehender Hypotheken eingesetzt werden können, indem mit Grundpfandgläubigern
entsprechende Vorsorgevereinbarungen ermöglicht würden. Nach Ansicht der
Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren sollte diese Verordnung nicht in Kraft
treten, da sie unüberwindliche steuerliche und rechtliche Unzulänglichkeiten
beinhalte.

Siehe auch Motion Neukomm (Mo. 86.915) 6

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 16.12.1987
LUZIUS MEYER

Der neue Entwurf für eine steuerliche Begünstigung des Wohnsparens mit Geldern
der sogenannten gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a), der sich vor allem an
Selbständigerwerbende richtet, wurde in der Vernehmlassung von den Kantonen und
Parteien fast durchwegs begrüsst und von den Befragten mehrheitlich als zu wenig weit
gehend bewertet. Einzig die SP hielt ihn für unannehmbar und trat stattdessen für eine
befriedigende Regelung der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen
Vorsorge ein. Der Bundesrat trug den Einwänden weitgehend Rechnung und
ermöglichte schliesslich mit einer Änderung der Verordnung über die steuerliche
Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV3) den vorzeitigen
und vollumfänglichen Bezug der angesparten Kapitalien für den Erwerb von
Wohneigentum zum Eigenbedarf oder zur Amortisation von Hypothekardarlehen, wobei
diese Möglichkeit grundsätzlich nur einmal gewährt werden soll. 7

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 31.12.1989
CHRISTIAN MOSER
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Mit zwei miteinander identischen parlamentarischen Initiativen waren beide Räte
bereits im Sommer letzten Jahres konfrontiert worden. Die Initiativen, welche von
Spoerry (fdp, ZH) (Pa.Iv. 89.232) im Nationalrat und von Kündig (cvp, ZG) im Ständerat
eingereicht worden waren, verlangten im wesentlichen, dass in der obligatorischen und
ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge sowie in der gebundenen Selbstvorsorge
angesparte Vermögen für die Altersvorsorge im Rahmen der Freizügigkeitsleistung
(Säule 2a, 2b) bzw. im Rahmen des vorhandenen Sparkapitals (Säule 3a) ganz oder
teilweise zur Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums zur Verfügung zu stellen
seien. Vor allem die Sozialdemokraten kritisierten zwar den von den beiden
parlamentarischen Initiativen beschrittenen Weg, konnten sich jedoch mit dem Ziel der
Förderung selbstgenutzten Wohneigentums aus Mitteln der zweiten Säule grundsätzlich
einverstanden erklären. Den Initiativen wurde denn auch in beiden Räten deutlich Folge
gegeben. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.1990
DIRK STROHMANN

In der Vernehmlassung stiess das im Projekt vorgesehene Darlehensmodell bei FDP, SVP
und LP sowie beim Gewerbeverband und den Gewerkschaften, welche die
Barauszahlung vorziehen würden, auf Ablehnung. Während die CVP als einzige
Bundesratspartei das Darlehensmodell uneingeschränkt unterstützte, sahen SP und
Grüne darin immerhin noch die bessere Lösung. Gegen den Barbezug der Gelder, die in
diesem Falle sofort zu versteuern wären, sprechen ihres Erachtens vor allem die teils
krassen Unterschiede bei der Steuerbelastung in den einzelnen Kantonen. Eine
Angleichung der Steuersätze für aus Pensionskassengeldern bezogene Guthaben liegt
freilich nicht in der Kompetenz des Bundesrates, sondern wäre Sache der Kantone. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.1991
DIRK STROHMANN

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Ende Jahr publizierten 19 hochkarätige Wirtschaftsfachleute um den ehemaligen
Diplomaten und ABB-Kopräsidenten David de Pury ein "Weissbuch", in welchem sie
nicht nur eine weitestgehende Deregulierung im Wirtschaftsgeschehen, sondern auch
eine völlige Neukonzeption der sozialen Sicherheit postulierten. Deren Leistungen
sollten nur noch nach streng gehandhabten Bedürfnisklauseln ausgerichtet werden.
Insbesondere plädierten sie für eine Aufhebung der beruflichen Vorsorge und für eine
AHV, die lediglich das Existenzminimum sichern würde. Die Beibehaltung des bisherigen
Lebensstandards im Alter - nach heutiger Auffassung in erster Linie Aufgabe der 2.
Säule - sollte hingegen rein der privaten Vorsorge, d.h. allein den Arbeitnehmern
überlassen bleiben. Privatisieren wollten die Unternehmer auch die
Arbeitslosenversicherung, obgleich die Privatversicherer angesichts der nicht
kalkulierbaren Risiken bereits vor Jahren diese Idee abgelehnt hatten. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.1995
MARIANNE BENTELI

Die Pro Familia Schweiz, der Dachverband der schweizerischen Familienorganisationen,
stellte das heutige Konzept der Sozialversicherungen radikal in Frage und postulierte
ein Modell, das sich nicht nur auf die Erwerbsarbeit abstützt, sondern auch die
unbezahlte Arbeit in Familie und Öffentlichkeit einbezieht. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.05.1999
MARIANNE BENTELI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Eine wissenschaftliche Überprüfung der Drei-Säulen-Konzeption der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, welche der Bundesrat 1990 bei fünf Experten
in Auftrag gegeben hatte, führte zu einer grundsätzlichen Bejahung dieses Prinzips. Die
drei Säulen (AHV/IV, BVG und Selbstvorsorge) wurden hingegen unterschiedlich
gewichtet. Insbesondere wichen die Vorschläge zum optimalen Finanzierungssystem
voneinander ab. Das EDI will nun die Gutachten vertieft auswerten und dem Bundesrat
bis im Sommer 1992 einen Bericht zur Drei-Säulen-Konzeption mit Vorschlägen über
die Grundsätze der künftigen Gesetzgebung unterbreiten. 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 10.07.1991
MARIANNE BENTELI
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Im September 2019 reichte Maximilian Reimann (svp, AG) eine parlamentarische
Initiative ein, mit der er Erträge aus Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank
der Altersvorsorge zugutekommen lassen wollte, statt diese wie bis anhin dem
Reingewinn der SNB zuzuschlagen. Ob die gesamten Erträge in die AHV geleitet oder
Teile davon auch für die zweite oder dritte Säule verwendet werden sollten, liess er
ausdrücklich offen. Zwar bezeichnete Reimann die Erhebung der Negativzinsen als
«sinnvolle und zweckmässige währungspolitische Massnahme», kritisierte aber deren
Folgen für die Altersvorsorgeeinrichtungen. Nachdem Reimann, der aufgrund der
parteiinternen Alters- und Amtszeitregelung nicht mehr auf der SVP-Liste angetreten
war, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 seinen Nationalratssitz verloren hatte,
übernahm Thomas Matter (svp, ZH) die Initiative. 
Im Mai 2020 entschied sich die WAK-NR aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-
Krise für die AHV mit 14 zu 10 Stimmen, eine eigene, weitgehend mit der Initiative
Reimann übereinstimmende parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 20.432) einzureichen.
Der zentrale Unterschied bestand darin, dass sich die Kommissionsinitiative
ausdrücklich auf die Finanzierung der AHV konzentrierte und die berufliche und private
Vorsorge von der Regelung ausnahm. In der Folge zog Matter die Initiative Reimann
zurück. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Eine Motion Spielmann (pda, GE), die für die Weiterführung der Säule 3a nach
Erreichen des Pensionsalters steuerliche Erleichterungen verlangte wie sie für den
Leistungsaufschub bei Freizügigkeitseinrichtungen der beruflichen Vorsorge zugelassen
sind, wurde auf Antrag des Bundesrates lediglich als Postulat überwiesen. 14

MOTION
DATUM: 23.06.2000
MARIANNE BENTELI

Da die BVG-Revision später in Angriff genommen wurde als eigentlich geplant, ergaben
sich insofern Koordinationsprobleme mit der in der 10. AHV-Revision vorgenommenen
schrittweisen Erhöhung des Rentenalters der Frauen, als ab dem 1. Januar deren AHV-
Rentenalter auf 63 Jahre angehoben wurde, die Rentenbildung in der 2. Säule aber mit
dem 62. Geburtstag aufhörte. Um die Altersrente der Frauen nicht zu schmälern,
nahmen beide Kammern in der Frühjahrssession eine parlamentarische Initiative der
SGK des Ständerates für eine dringliche Gesetzesänderung an, die es den Frauen
ermöglicht, sich in ihrem 63. Altersjahr weiterhin betrieblich nach BVG zu versichern.
Für die Säule 3a wurde die Harmonisierung durch eine Anpassung der Verordnung über
die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen
vorgenommen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2001
MARIANNE BENTELI

Die SGK-N reichte eine parlamentarische Initiative ein mit dem Ziel, das Schlussalter für
die Vorsorge in der Säule 3a auf 70 Jahre anzuheben, sofern die Person erwerbstätig
ist. Momentan beträgt die Alterslimite 65 Jahre für Männer und 64 Jahre für Frauen. Zu
diesem Zeitpunkt muss das Kapital bezogen werden und ist keine weitere Äufnung mehr
möglich. Mit der Gesetzesänderung soll der Verbleib älterer Personen im Erwerbsleben
gefördert werden. Die Schwesterkommission des Ständerates signalisierte Zustimmung
zur Ausarbeitung eines Entwurfs. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.07.2006
MARIANNE BENTELI

Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Robbiani (cvp, TI) 2004 beantragt, dass aus
Gründen der Steuergerechtigkeit für die Quellenbesteuerung der Leistungen aus der 2.
Säule und der Säule 3a nicht der Sitzkanton der Sammelstiftung, sondern der letzte
Wohnsitzkanton des Begünstigten zuständig sein sollte, falls dieser zwischenzeitlich im
Ausland lebt. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben, weil damit jenen Kantonen, die während der Erwerbstätigkeit des
Begünstigten beim steuerlichen Einkommen Abzüge für die berufliche Vorsorge
zulassen mussten, im Gegenzug die Einnahmen aus der Quellensteuer zufliessen sollten.
Der Bundesrat beantragte Nichteintreten auf die Vorlage, weil damit ein erheblicher
administrativer Mehraufwand entstehen würde. Er konnte sich mit Unterstützung von
FDP und SVP knapp durchsetzen. Eine Motion (07.3454) Robbiani (cvp, TI) mit der
gleichen Stossrichtung wurde ebenfalls verworfen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2007
MARIANNE BENTELI
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Ebenfalls keinen Erfolg hatte eine Motion Rossini (sp, VS), welche den Bundesrat
beauftragte, eine Statistik zu veröffentlichen, die für die 2. Säule und die Säule 3a die
Zahl der Anspruchsberechtigten und die Aufgliederung der Rentenbeträge ausweist.
Der Bundesrat wies in diesem Zusammenhang auf drei Aktivitäten hin, welche geplant
sind. Priorität hat die Neurentenerhebung. Zudem sind ein Projekt zur
Steuerdatenerhebung und eine Statistik zur Alterssicherung geplant. Da bereits mit dem
Projekt der Neurentenerhebung ein grosser Teil der vom Motionär gewünschten
Informationen vorliegen wird, beantragte der Bundesrat erfolgreich die Ablehnung der
Motion. 18

MOTION
DATUM: 03.10.2008
LINDA ROHRER

Die FDP forderte in einer Motion, dass die maximalen Steuerfreibeträge für
Einzahlungen in die Säule 3a gegenüber heute substantiell erhöht werden, da nach ihrer
Ansicht die Eigenverantwortung in der Altersvorsorge zu stärken sei. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion, da nur gerade 10% aller Steuerpflichtigen in der
Lage seien, den bereits möglichen vollen Abzug zu machen. Die vorgeschlagene
Massnahme sei folglich nicht geeignet, die Vorsorge effektiv zu stärken. Das sah der
Nationalrat anders. Er nahm die Motion mit 110 zu 55 Stimmen an. 19

MOTION
DATUM: 16.09.2010
LUZIUS MEYER

Le Conseil des Etats a rejeté par 21 voix contre 8 une motion du groupe PLR adoptée
l’année précédente par le Conseil national visant à augmenter de manière importante le
montant maximal déductible du revenu imposable de leur cotisation au pilier 3a. Les
motionnaires ont souhaité favoriser la responsabilité individuelle en permettant une
plus grande défiscalisation de la prévoyance individuelle. 20

MOTION
DATUM: 14.03.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Jahr 2014 lag die durchschnittliche Netto-Vermögensrendite in der beruflichen
Vorsorge bei 6,8% – 0,6 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. Dabei zeigte
sich, wie auch schon in den Vorjahren, ein deutliches Renditegefälle zwischen kleineren
und grösseren Pensionskassen, zugunsten letzterer. Per Ende Jahr wiesen die
privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und die öffentlich-rechtlichen ohne
Staatsgarantie einen Deckungsgrad von im Schnitt 113,5% auf, auch hier hatte sich
gegenüber dem Jahr 2013 eine Steigerung ergeben, und zwar um 2,7 Prozentpunkte. Die
Anzahl der sich in Unterdeckung befindenden Einrichtungen war von 13% auf noch 10%
gesunken. Bei den öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit Staatsgarantie war
der Deckungsgrad von im Schnitt 80,4% Ende 2013 auf 86,1% Ende 2014 angestiegen.

Das positive Ergebnis darf nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Jahr 2014
für die Pensionskassen weiterhin durch das andauernde Tiefzinsumfeld geprägt war,
welches im Dezember 2014 in der Einführung von Negativzinsen auf bei der
Nationalbank gehaltene Guthaben gipfelte. Bei weiter anhaltenden Tiefzinsen könnten
die Deckungsgrade in den nächsten Jahren erneut sinken. Um Renditen in
ausreichender Höhe erwirtschaften zu können, sehen sich die Vorsorgeeinrichtungen
zunehmend gezwungen, von den kaum mehr verzinsten Obligationen auf Aktien
umzusteigen, womit ihr Anlagerisiko ansteigt. Alternativ müssten die Beiträge erhöht
oder Leistungskürzungen vorgenommen werden, so die Oberaufsichtskommission
Berufliche Vorsorge (OAK BV). Auch die anhaltende Frankenstärke blieb eine
Herausforderung für die Pensionskassen. Erneut wies die Kommission auf das Problem
des seit längerer Zeit zu hohen Umwandlungssatzes hin, welcher angesichts der
demographischen Alterung nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.
Anpassungen seien daher im Zuge der Reform der Altersvorsorge unumgänglich.

Die Anzahl der Rentenbezügerinnen und -bezüger in der zweiten Säule, welche im Jahr
2011 erstmals eine Million überschritten hatte, betrug im Jahr 2014 1,074 Millionen, ein
Anstieg um rund 21'000 Personen gegenüber dem Vorjahr. Zwei Drittel der
Begünstigten bezogen eine Altersrente, der restliche Drittel eine Witwen- bzw.
Witwerrente, Invalidenrende oder Waisen- und Kinderrente.

In der gebundenen Selbstvorsorge der dritten Säule hatten die Guthaben bei Banken
und Versicherungen im Jahr 2014 weiterhin zugenommen und beliefen sich nun auf
rund CHF 94 Mrd. 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2014
FLAVIA CARONI
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Angesichts der steigenden Lebenserwartung, welche die AHV und die Pensionskassen
belastet, und der tieferen Renditen der beruflichen Vorsorge, war die Bedeutung der
privaten Altersvorsorge in den vergangenen Jahren angestiegen. Dem steht jedoch eine
geringe Nutzung der dritten Säule gegenüber. Eine im März 2016 veröffentlichte Studie
der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), für die rund 1000
Personen in der Deutschschweiz befragt worden waren, zeigte, dass lediglich knapp
60% der Bürgerinnen und Bürger sich aktiv um ihre Säule 3a kümmern. Gemäss Aussage
der UBS besitzen gar lediglich die Häfte der Personen im Erwerbsalter ein Konto der
Säule 3a, und nur ein Drittel bezahlt den jährlichen Maximalbetrag ein. Der Hauptgrund
dafür sei gemäss der ZHAW-Studie das Fehlen entsprechender Mittel. Dazu kommt der
Wunsch nach Flexibilität – Gelder in der Säule 3a sind gebunden. Für manche der
Befragten erschien die eigene Pensionierung auch schlicht noch zu weit weg. Das
Bewusstsein für das Risiko von Altersarmut sei zu wenig ausgeprägt, so die
Forschenden. Eine im Juni publizierte Studie der GfK im Auftrag von Moneypark, für die
ebenfalls rund 1000 repräsentativ ausgewählte Personen (Deutsch- und Westschweiz)
befragt worden waren, zeigte zudem eine Geschlechterlücke in der privaten
Altersvorsorge: Rund zwei Drittel der Männer, aber lediglich 56% der Frauen verfügen
demgemäss über eine eigene dritte Säule. Eine Vorsorgelücke drohe bei Frauen,
Menschen mit tiefem Einkommen und bei tieferen Bildungsschichten. Als häufigster
Grund für das Fehlen einer privaten Altersvorsorge wurde hier fehlendes Wissen
darüber genannt, sowie der Umstand, die eigene Immobilie diene als Altersvorsorge. 22

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 02.03.2016
FLAVIA CARONI

Private Vorsorge

Gegen den Willen einer rot-grünen Minderheit, welche argwöhnte, hier gehe es um ein
verkapptes Steuergeschenk an die Vermögenden, beschloss die sozialpolitische
Kommission des Nationalrates, einer parlamentarischen Initiative Nabholz (fdp, ZH)
Folge zu geben, welche beantragt, die steuerlich privilegierte Säule 3a sei auch für
Nichtberufstätige zu öffnen. Nabholz hatte dabei vor allem die Frauen im Visier, welche
zugunsten von Erziehungs- und Betreuungsarbeiten auf eine Erwerbstätigkeit
verzichten, aber auch Arbeitslose und Invalide. Eine analoge Empfehlung der
Rechtskommission des Ständerates wurde diskussionslos verabschiedet (96.3368). 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.1996
MARIANNE BENTELI

Auf den 1. Januar setzte der Bundesrat eine Verordnungsänderung in Kraft, welche es
ermöglicht, bei einer Scheidung auch die Ansprüche aus der Säule 3a güterrechtlich
aufzuteilen. Die Abtretung unter Ehegatten soll neu immer dann möglich sein, wenn der
Güterstand anders als durch Tod aufgelöst wird. Allerdings muss auch bei der Abtretung
der Vorsorgezweck der Kapitalien erhalten bleiben. Das heisst, dass der zugesprochene
Betrag auf eine Einrichtung der Säule 3a oder auf eine Vorsorgeeinrichtung der zweiten
Säule überwiesen werden muss. 24

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.1997
MARIANNE BENTELI

Mit 109 zu 60 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Nabholz
(fdp, ZH) Folge, welche eine Öffnung der Dritten Säule für bestimmte Kategorien
Nichterwerbstätiger verlangt. Konkret davon betroffen werden insbesondere
Hausfrauen sein, die ohne Entlöhnung Erziehungs- und Betreuungsaufgaben
wahrnehmen, sowie Arbeitslose und Invalide. Sie sollen inskünftig ebenfalls den
Steuerabzug für ihre in der individuellen Selbstvorsorge angelegten Mittel geltend
machen können. Eine linke Kommissionsminderheit monierte vergebens, hier handle es
sich in erster Linie um ein verkapptes Steuergeschenk an wohlhabende Kreise, da nur
sie über die dafür notwendigen zusätzlichen Mittel verfügten, währenddem Arbeitslose
und nichterwerbstätige Invalide nur in den seltensten Fällen ein Einkommen erzielten,
welches dieses Sparpotential erlaube. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1997
MARIANNE BENTELI

Bei den Gesprächen am ”Runden Tisch” wurde beschlossen, die im Vorjahr vom
Nationalrat genehmigte parlamentarischen Initiative Nabholz (fdp, ZH) für eine Öffnung
der Säule 3a für Nichtberufstätige wegen ihrer finanziellen Konsequenzen unter ein
Moratorium zu stellen. Die Frist für ihre Behandlung wurde um zwei Jahre verlängert.
Der neuerliche Versuch der Linken, das Anliegen durch Abschreiben des Vorstosses zu
erledigen, unterlag mit 95 zu 53 Stimmen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI
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Die grosse Kammer nahm ein Postulat ihrer WAK an, welches den Bundesrat beauftragt,
einen Bericht über die Über- und Unterbesteuerung der privaten Altersvorsorge
vorzulegen. Insbesondere soll er aufzeigen, welche steuerlichen Effekte beim Bezug
von Pensionskassen-Geldern oder Säule-3a-Geldern und anschliessender Umwandlung
in eine Leibrente eintreten. Im Weiteren soll er die künftige steuerliche Behandlung von
Schweizer Grenzgängern, die zwar in der Schweiz wohnen, aber im grenznahen Ausland
besteuert werden, in Bezug auf die Säulen 3a und 3b aufzeigen. 27

POSTULAT
DATUM: 01.10.2007
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Markwalder (fdp, BE) verlangt die Öffnung der Säule 3a für
nichterwerbstätige Personen mit der Begründung, das Parlament habe diese bereits
vor 15 Jahren beschlossen, sie sei aber nie umgesetzt worden. Die Ungleichbehandlung
der Nichterwerbstätigen gelte es insbesondere angesichts des steigenden finanziellen
Drucks auf die Sozialwerke zu beseitigen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der
Motion. Er verwies auf die Schwierigkeiten der Umsetzung der angesprochenen
parlamentarischen Initiative aus dem Jahr 1996, die eine Integration aller
Personengruppen in das BVG forderte, womit zentrale Bestandteile des Gesetzes
geändert werden müssten. Jedoch werde der Bundesrat in seinem Bericht zur zweiten
Säule prüfen, wie die Möglichkeiten zur Weiterführung der steuerbegünstigten Vorsorge
bei Erwerbsunterbruch ausgebaut werden können, denn ein vorübergehender
Unterbruch entspreche eher den heutigen Lebensmodellen als ein dauerhafter
Erwerbsverzicht. Der Nationalrat zeigte sich in der Herbstsession von dieser
Argumentation nicht überzeugt und nahm die Motion mit 118 zu 59 Stimmen bei 10
Enthaltungen an. Die ständerätliche Behandlung des Vorstosses stand noch aus. 28

MOTION
DATUM: 11.09.2013
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat nahm ohne Debatte eine Motion Reimann (svp, AG) zur Verlängerung
der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) bis zur endgültigen Aufgabe der
Erwerbstätigkeit an. Das Anliegen beauftragt den Bundesrat, auf dem Verordnungsweg
die Grundlagen zu legen, damit Personen, die über das ordentliche AHV-Rentenalter
hinaus erwerbstätig bleiben, bis zur tatsächlichen Aufgabe der Erwerbstätigkeit
steuerbegünstigte Beiträge in die Säule 3a leisten und den Bezug von Altersleistungen
der Säule bis dann herauszögern können. Heute ist dies bis ins Alter von 70 Jahren bei
Männern und 69 Jahren bei Frauen möglich; eine Grenze, die die Motion aufheben
möchte. Der Bundesrat beantragte mit Verweis auf die durch die Motion zu
erwartenden Steuerausfälle, diese abzulehnen. Die grosse Kammer nahm sie jedoch mit
105 zu 74 Stimmen bei 8 Enthaltungen an, womit die Ratslinke, die GLP und die Hälfte
der CVP von den restlichen bürgerlichen Parteien überstimmt wurden. Der Ständerat
konnte sich im Berichtsjahr noch nicht zum Geschäft äussern. 29

MOTION
DATUM: 11.09.2013
FLAVIA CARONI

In der Wintersession 2013 nahm der Nationalrat ein Postulat Weibel (glp, ZH) an, gemäss
dem der Bundesrat darlegen soll, welche Änderungen für eine Beibehaltung der
Möglichkeit, ab einem Alter von 59 respektive 60 Jahren weiterhin Überträge von einer
Säule-3a-Einrichtung auf eine andere Säule-3a-Einrichtung zu tätigen, nötig wären.
Diese Überträge sollten gemäss der Arbeitsgruppe «Vorsorge» der schweizerischen
Steuerbehörden zukünftig nicht mehr möglich sein, erklärte der Postulant. Er
vermutete, dass die Steuerbehörden darauf bestünden, das «Vorsorgeguthaben sofort
statt längstens in zehn Jahren zu besteuern», was er als kurzfristige Steuerpolitik
kritisierte. Diskussionslos nahm der Nationalrat das Postulat an, nachdem es auch der
Bundesrat zur Annahme empfohlen hatte. 30

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
ANJA HEIDELBERGER

Der Nationalrat hatte 2013 eine Motion Reimann (svp, AG) zur Verlängerung der
gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) bis zur endgültigen Aufgabe der Erwerbstätigkeit
angenommen. In der Frühjahrssession 2014 folgte der Ständerat seiner geschlossen
auftretenden Kommission und dem Bundesrat und lehnte das Anliegen ab, wobei sich
die Argumentation auf drohende Steuerausfälle und den Wunsch einer einheitlichen
Lösung im Rahmen der Altersvorsorge 2020 konzentrierte. 31

MOTION
DATUM: 04.03.2014
FLAVIA CARONI
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Eine Motion Pezzatti (fdp, ZG) wollte mit einem Ausbau der Säule 3a die
Eigenverantwortung in der Altersvorsorge stärken, indem die maximalen jährlichen
Steuerfreibeträge für Einzahlungen in die gebundene Vorsorge deutlich erhöht  werden
sollten. Begründet wurde das Anliegen mit der schwierigen Situation der ersten und
zweiten Säule. Zudem würde eine Stärkung der dritten Säule junge Familien beim Kauf
eines Eigenheims unterstützen, ohne dabei Lücken in die berufliche Vorsorge zu
reissen, so der Motionär. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion aus: Bereits
heute nähme nur ein Drittel der Steuerpflichtigen überhaupt einen Abzug für Säule 3a-
Beiträge vor, weniger als zehn Prozent seien in der Lage, den vollen Abzug geltend zu
machen. Eine Erhöhung des Freibetrages käme damit ausschliesslich
einkommensstarken Haushalten zugute. Zudem bemesse sich der Maximalabzug anhand
des Mischindexes an der Lohn- und Preisentwicklung, und nicht zuletzt würde ein
Aufstocken der Freibeträge jährliche Mindereinnahmen von CHF 240 Mio. für die
Bundeskasse bedeuten. Der Nationalrat behandelte das Geschäft in der
Frühjahrssession 2014 und nahm die Motion mit 94 zu 85 Stimmen ohne Enthaltungen
gegen den Widerstand der links-grünen und grünliberalen Fraktionen an. In der
Herbstsession gelangte der Vorstoss in den Ständerat, wo eine knappe
Kommissionsmehrheit sich für seine Ablehnung aussprach. Eine Minderheit Keller-
Sutter (fdp, SG) beantragte die Annahme. Die Minderheitssprecherin argumentierte, der
Erfolg der Strategie Altersvorsorge 2020 sei noch ungewiss und eine erweiterte private
Vorsorge daher notwendig. Weiter könnte eine Steuererleichterung die
Erwerbsbeteiligung von Frauen als Zweitverdienerinnen fördern, da sie
Schwelleneffekte abmindere. Ausschlaggebend sei jedoch die Absicht des Bundesrats,
den Kapitalbezug aus der 2. Säule zwecks Erwerbs von Wohneigentum einzuschränken,
weshalb dieses nur noch über die 3. Säule finanziert werden könne. Die kleine Kammer
folgte schliesslich ihrer Kommissionsmehrheit mit 26 zu 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen
und verwarf die Motion. 32

MOTION
DATUM: 10.03.2014
FLAVIA CARONI

Der Ständerat lehnte in der Frühjahrssession 2014 ohne Debatte eine Motion
Markwalder (fdp, BE) zur Öffnung der Säule 3a für nichterwerbstätige Personen ab und
folgte damit dem Antrag des Bundesrates. Der Nationalrat hatte dem Geschäft im
Vorjahr noch deutlich zugestimmt. 33

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FLAVIA CARONI

Eine Motion der FDP-Liberalen Fraktion bezweckt eine Neuregelung der Besteuerung
der Säule 3b. Dabei soll eine Überbesteuerung aufgehoben werden: Nach aktueller
Rechtslage wird beim Rückkauf einer Rentenversicherung der Säule 3b pauschal ein
Anteil von 40% als (Zins-)Ertrag angesehen und muss damit als Einkommen versteuert
werden. Dieser Betrag entspreche im heutigen Zinsumfeld längst nicht mehr der
Realität, so die Begründung zur Motion, vielmehr müsse somit das eingelegte Kapital
doppelt versteuert werden. Auf diesen Missstand habe auch das Bundesgericht bereits
hingewiesen. Mit der heutigen Technik sei es für die Versicherer im Gegensatz zu früher
ein Leichtes, den Ertragsanteil und den Anteil der Kapitaleinlage an einer Rückzahlung
auszuweisen. Der Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen. Der erhöhte
administrative Aufwand einer genauen Berechnung sei nicht sachgerecht, und nebst
der kritisierten Über- sei mit der aktuellen Regelung durchaus auch eine
Unterbesteuerung möglich, welche ebenfalls wegfallen würde, so die Begründung. Man
sei aber bereit, die Höhe der Pauschale zu überprüfen. Der Nationalrat behandelte den
Vorstoss in der Herbstsession. Er verzichtete auf eine Debatte und nahm die Motion mit
120 zu 63 Stimmen bei einer Enthaltung an. Die ablehnenden Stimmen kamen dabei von
den linken Fraktionen und Teilen der CVP. 34

MOTION
DATUM: 16.09.2014
FLAVIA CARONI

Der Ständerat überwies in der Wintersession 2014 ein Postulat Eder (fdp, ZG) zur
Prüfung der Ausweitung der Säule 3a für die Deckung von Pflegekosten. Es handelt
sich dabei um einen wieder aufgegriffenen Vorschlag des früheren
Gesundheitsministers Couchepin. Angedacht ist ein 3-Säulen-Prinzip in der
Krankenversicherung, wobei die 1. Säule durch die obligatorische
Krankenpflegeversicherung, die 2. Säule durch die freiwillige Zusatzversicherung und
die 3. Säule durch die erweiterte Säule 3a gebildet würde. Letztere würde dem
steuerbegünstigten freiwilligen Vorsorgesparen mit Zweckbindung dienen. Die
Befürworter erhoffen sich durch den Vorschlag eine Stärkung der Eigenverantwortung
und eine Entlastung der jüngeren Generation bei Krankenversicherung und Steuern. 35

POSTULAT
DATUM: 27.11.2014
FLAVIA CARONI
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Das herrschende Tiefzinsumfeld und die Einführung von Negativzinsen durch die
Nationalbank wirkte sich im Jahr 2014 auch auf die dritte Säule der Altersvorsorge aus
und sorgte für einen Renditeabfall. Als Reaktion senkten per Anfang 2015 verschiedene
grosse Banken ihre Zinsen auf 3a-Vorsorgekonten von bereits tiefen Niveaus aus noch
weiter, auf teils deutlich unter ein Prozent. Lebensversicherungen, welche bis zum
Ende der Laufzeit einen festen Zinssatz anbieten, konnten unter diesen Umständen
neue Kundinnen und Kunden gewinnen. 36

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.01.2015
FLAVIA CARONI

Im Juni 2017 schrieb der Ständerat die Motion Eder zur Ausweitung der Säule 3a für die
Deckung von Pflegekosten ab. Der Bundesrat hatte die Abschreibung beantragt, da er
das Anliegen mit der Veröffentlichung des Berichts „Bestandesaufnahme und
Perspektiven im Bereich der Langzeitpflege“ als erfüllt erachtete. 37

POSTULAT
DATUM: 08.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2016 erschien der Bericht «Bestandesaufnahme und Perspektiven im Bereich
der Langzeitpflege» in Erfüllung der Postulate Fehr (sp, ZH; Po. 12.3604), Eder (fdp, ZG;
Po. 14.3912) und Lehmann (cvp, BS; Po. 14.4165). Er wird hier beschrieben. 38

POSTULAT
DATUM: 08.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2018 behandelte die WAK-SR die vom Nationalrat angenommene Motion der
FDP-Fraktion zur Neuregelung der Besteuerung der Säule 3b, nachdem sie Anfang 2015
beschlossen hatte, die Beratung des Vorstosses zu sistieren, bis der Bundesrat eine
Anpassung der Höhe der Pauschale für die Besteuerung von Leistungen aus
Leibrentenversicherungen geprüft hatte. Die Mehrheit der Kommission (9 zu 0 Stimmen
bei 1 Enthaltung) stimmte mit der einreichenden Fraktion überein, dass ein Anteil von
40 Prozent als Zinsertrag im heutigen Zinsumfeld zu hoch sei. Gleichzeitig lehnte sie
aber eine effektive Berechnung der Kapitalrückzahlungs- und der Ertragskomponente,
wie in der Motion vorgeschlagen, aufgrund des zu grossen administrativen Aufwandes
ab. Aus diesem Grund beantragte sie eine Änderung der Motion, damit die Pauschale
flexibilisiert und an die Anlagebedingungen angepasst werden kann. Damit käme die
Besteuerungsquote mit dem heutigen Zinsniveau bei 26 Prozent zu liegen. Andrea
Caroni (fdp, AR) lobte im Rahmen der Ständeratsdebatte in der Herbstsession 2019
zwar die Bereitschaft der Kommission, die «Steuerstrafe in der Säule 3b» abzuschaffen,
betonte jedoch nochmals, dass eine Besteuerung der tatsächlichen Ertragsanteile
durchaus möglich wäre. Aufgrund der langen Wartezeit begnüge er sich aber mit der
vorliegenden Version, erklärte er. Finanzminister Maurer erklärte sich im Namen des
Bundesrates bereit, die Motion in der vorliegenden Form umzusetzen, und der
Ständerat stimmte der geänderten Motion stillschweigend zu. 39

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2019 stimmte der Nationalrat der vom Ständerat geänderten
Motion der FDP.Liberalen-Fraktion bezüglich einer Neuregelung der Besteuerung der
Säule 3b stillschweigend zu. Die WAK-NR hatte zuvor ihre Unterstützung für die
Änderung erklärt, da damit das Ziel der Motion erreicht werden könne, ohne dass den
kantonalen Behörden zu viel Mehraufwand generiert werde. Wichtig sei aber, betonte
die Kommission, dass der Bundesrat die Höhe der Pauschale regelmässig an die
Anlagebedingungen anpasse. 40

MOTION
DATUM: 12.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Einen Einkauf in die Säule 3a ermöglichen wollte Erich Ettlin (cvp, OW) im Juni 2019 mit
einer Motion. Der Bundesrat soll die Möglichkeit schaffen, dass Personen, welche in
früheren Jahren keine oder nur Teilbeiträge in die Säule 3a einbezahlt haben, zeitlich
und finanziell begrenzte, aber im Einkaufsjahr vollständig vom steuerbaren Einkommen
abziehbare Nachzahlungen vornehmen können. Dies soll aber nur alle fünf Jahre
möglich sein, auf den maximalen Einkaufsbetrag für Selbständigerwerbende begrenzt
sein und Wohneigentumsbezüge nicht berücksichtigen. Hingegen soll auch für
diejenigen Jahre nachbezahlt werden können, in denen eine Person kein AHV-
Einkommen aufwies. Seine Motion begründete Ettlin damit, dass durch die Reduktion
der überobligatorischen Rentenhöhe in der beruflichen Vorsorge die dritte Säule für
die Erhaltung der gewohnten Lebenshaltung wichtiger werde. Mit dieser Motion gebe
man den Personen, die früher den Maximalbetrag mangels AHV-Einkommen oder
finanzieller Mittel nicht haben einzahlen können – also einem Drittel der 3a-
Kontoinhaberinnen und -inhaber – die Möglichkeit, ihre private Vorsorge zu stärken. 
Der Bundesrat wies allerdings mit Verweis auf seine Antwort zur Motion Hess (svp, BE;

MOTION
DATUM: 12.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Mo. 18.3836) darauf hin, dass die Vorlage Ettlin lediglich Personen mit einem
steuerbaren Einkommen von über CHF 100'000 Franken pro Jahr zugute käme. Zudem
habe sie nicht abschätzbare Folgen für die Steuereinnahmen. 
In der Herbstsession 2019 behandelte der Ständerat die Motion. Dabei widersprach der
Motionär der Ansicht des Bundesrates: Es würden eben nicht nur Personen mit
höherem Einkommen von einer solchen Regelung profitieren, sondern «Leute wie du
und ich». Für sehr wohlhabende Personen hingegen seien die Einkaufsmöglichkeiten
aufgrund der Einschränkungen nicht interessant. Diese Ausführungen ergänzte Joachim
Eder (fdp, ZG) um den Hinweis, dass dieser Vorschlag die Eigenverantwortung in der
Säule 3a stärken wolle. Paul Rechsteiner (sp, SG) pflichtete hingegen der Einschätzung
des Bundesrats bei und verwies darauf, dass durch die Säule 3a ausser dem
Steuerabzug keine Rendite erwirtschaftet werde und sie entsprechend nicht zur
Sicherung der Lebensführung im Alter tauge. Schliesslich habe diese Änderung grosse
Auswirkungen auf die Kantone und könne somit nicht ohne deren Anhörung
beschlossen werden – insbesondere nicht von der Kantonskammer. In der Folge
beantragte Anne Seydoux-Christe (cvp, JU), die Motion der Kommission zuzuweisen,
was sowohl der Motionär als auch der Rat mit 20 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
ablehnten. Mit demselben Stimmenverhältnis nahm die kleine Kammer anschliessend
die Motion an. 41

Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2019 die Motion Ettlin (cvp, OW)
angenommen und sich damit dafür ausgesprochen hatte, dass zukünftig der Einkauf in
die Säule 3a alle fünf Jahre für einen limitierten Einkaufsbetrag nachgeholt werden
kann, setzte sich in der Sommersession 2020 die grosse Kammer mit derselben Motion
auseinander. Regine Sauter (fdp, ZH) erklärte, dass die Kommissionsmehrheit dafür
sorgen wolle, dass möglichst viele Personen die Säule 3a für ihre eigenverantwortliche
Altersvorsorge nutzen könnten; auch jene, denen in jüngeren Jahren die
entsprechenden Ressourcen gefehlt hätten. Mit 13 zu 10 Stimmen habe sich die
Kommission entsprechend für Annahme der Motion ausgesprochen. Der zweite
Kommissionssprecher Roduit (cvp, VS) verwies zudem darauf, dass insbesondere
Frauen aufgrund einer Schwangerschaft entsprechende Lücken bei der dritten Säule
aufwiesen, die nun neu eben gefüllt werden könnten. Zudem betonte er, dass zwei
Drittel der Befragten in einer Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo eine
entsprechende Möglichkeit befürwortet hatten. Demgegenüber konterte
Minderheitensprecherin Mattea Meyer (sp, ZH), dass die dritte Säule heute lediglich zur
Steueroptimierung diene und «sehr wenig mit der Altersvorsorge an sich zu tun» habe;
wer wolle, könne sich für eine Aufbesserung der Altersvorsorge bereits heute in die
zweite Säule einkaufen. Zudem verwies sie auf das beträchtliche
Steueroptimierungspotenzial durch die Vorlage: Eine Person mit steuerbarem
Einkommen von CHF 150'000 könne alle fünf Jahre CHF 12'510 an Steuern sparen.
Schliesslich müsste ein entsprechendes Register geschaffen werden, um den Überblick
über die Abzüge zu behalten, was zu grossem bürokratischen Aufwand führe, sofern
man – wie sie hoffe – nicht auf Selbstdeklaration setzen wolle. Ähnlich argumentierte in
der Folge auch Gesundheitsminister Berset, der den Rat im Namen des Bundesrats zur
Ablehnung der Motion aufforderte. Mit 112 zu 70 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Nationalrat die Motion jedoch an; neben der SP- und der Grünen Fraktion sprachen
sich 7 Mitglieder der GLP-Fraktion für eine Ablehnung aus. 42

MOTION
DATUM: 02.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2018 reichte Erich Hess (svp, BE) eine Motion für eine Stärkung der
persönlichen Altersvorsorge ein. Durch eine von den Steuern abzugsfähige
Maximaleinzahlung von CHF 15'000 pro Jahr (für Erwerbstätige ohne berufliche
Vorsorge CHF 45'000 pro Jahr) anstelle der bisherigen CHF 6'768 soll die private
Vorsorge attraktiver gemacht werden. 
Der Bundesrat lehnte den Vorstoss ab, da bereits jetzt nur 13 Prozent der
Steuerzahlenden den Maximalbetrag der dritten Säule geltend machen können. Zwei
Jahre nach Einreichung wurde die Motion im September 2020 unbehandelt
abgeschrieben. 43

MOTION
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Im November 2021 reichte der Bundesrat seine Botschaft für eine Flexibilisierung der
Besteuerung von Leibrenten ein und setzte damit eine Motion der FDP.Liberalen-
Fraktion um. Leibrenten sind private Versicherungsprodukte, die – ähnlich wie die
Rente der AHV oder der Pensionskasse – jährlich ausbezahlt werden, selbst dann noch,
wenn der einbezahlte Betrag aufgebraucht ist. Sie stellen demnach eine Absicherung
des Langleberisikos dar. Heute wird bei Leibrenten «ein Anteil von 40 Prozent als
pauschaler Ertragsanteil besteuert», was gemäss Bundesrat jedoch im aktuellen
Zinsumfeld ein zu hoher Anteil sei. Zukünftig soll der steuerbare Ertragsanteil der
Leibrenten von den Anlagebedingungen abhängig gemacht werden. Unterschieden wird
dabei zwischen Leibrentenversicherungen und obligationenrechtlichen Leibrenten. Bei
Ersteren wird der Ertragsanteil in Abhängigkeit des Höchstzinssatzes der FINMA
berechnet, während eine angemessene Besteuerung durch die 70-prozentige
Versteuerung von allfälligen Überschussleistungen, also «versicherungsvertraglichen
Leistungen, die nicht auf die garantierte technische Verzinsung zurückzuführen sind»,
gesichert werden soll. Da die obligationenrechtlichen Leibrenten und Verpfründungen
nicht über Überschussleistungen verfügen, soll ihr steuerbarer Ertragsanteil als Anteil
der Durchschnittsrendite zehnjähriger Bundesobligationen berechnet werden. Die
steuerlichen Mehr- oder Mindereinnahmen seien damit von den Anlagebedingungen
abhängig, erklärte der Bundesrat, wobei im Jahr 2019 CHF 45 Mio. an
Mindereinnahmen, mehrheitlich bei den Kantonen, angefallen wären. 
Der Bundesrat hatte seinen Entwurf zuvor in die Vernehmlassung geschickt, bei der 47
Stellungnahmen eingingen. Eine grosse Mehrheit der Stellungnehmenden – mit
Ausnahme der SP, des SGB und des Kantons Basel-Landschaft – habe sich gemäss
Ergebnisbericht für die Reform ausgesprochen, alle Vernehmlassungsteilnehmenden
anerkannten zudem den Handlungsbedarf. SP und SGB sprachen sich aufgrund der
«Verteilungswirkung, der finanziellen Ausfälle und des dringenderen Handlungsbedarfs
bei der AHV und der 2. Säule» gegen die Vorlage aus, der Kanton Basel-Landschaft
erachtete die Formel zur Berechnung des Ertragsanteils bei der Versicherungslösung als
«zu kompliziert und nicht vollzugstauglich». 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im November 2021 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen, mit der er die
abgeänderte Motion der FDP.Liberalen-Fraktion für eine Besteuerung des
Ertragsanteils statt der Kapitaleinlage in der Säule 3b umsetzte. Stillschweigend
schrieben Stände- und Nationalrat den Vorstoss in der Folge ab. 45

MOTION
DATUM: 24.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Mit seinem Einverständnis wurde der Bundesrat mit einer Motion Forster (fdp, SG) im
Ständerat beauftragt, die Einführung einer Säule 3c zur freiwilligen und
steuerbegünstigten Generierung eines Guthabens für die Finanzierung der individuellen
(Langzeit-)Pflege im Alter zu prüfen und dem Parlament einen entsprechenden
Umsetzungsvorschlag zu unterbreiten. Die Modalitäten dieser Säule 3c sollen sich an
den Vorgaben der bereits bestehenden Säule 3a ausrichten. Die während einer
limitierten Periode geäufneten zweckgebundenen Guthaben sollen sowohl für die
Finanzierung der im eigenen Haushalt erbrachten Pflegeleistungen als auch für die
Bezahlung von Pflegeheimkosten verwendet werden können. Trotz einem allgemeinen
Missbehagen bezüglich Sozialpolitik über Steuererleichterungen, die oft in erster Linie
den eher vermögenden Bevölkerungsschichten Vorteile bieten, wurde die Motion mit 21
zu 8 Stimmen überwiesen.

Im Nationalrat wurde eine gleich lautende Motion (06.3271) der FDP-Fraktion von Goll
(sp, ZH) bekämpft und deshalb vorderhand der Diskussion entzogen. Mit 96:60 Stimmen
gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative (05.416) Fehr (sp, SH) für die
Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer, deren Bundesertrag
vollumfänglich für die Finanzierung der Langzeitpflege verwendet werden sollte, keine
Folge. 46

MOTION
DATUM: 19.09.2006
MARIANNE BENTELI
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Der Ständerat hatte im Vorjahr eine Motion Forster (fdp, SG) angenommen, welche eine
steuerbegünstigte 3. Säule zur Äufnung eines Guthabens zur Finanzierung der Pflege im
Alter verlangt, allerdings nicht ohne Bedenken bezüglich einer Sozialpolitik über
Steuererleichterungen, welche in erster Linie wohlhabenden Personen zugute komme.
Obgleich der Bundesrat nach wie vor bereit war, die Motion anzunehmen, wurde diese
auf Antrag seiner Kommission vom Nationalrat mit 100 zu 38 Stimmen verworfen, weil
der Kreis der Begünstigten zu klein wäre. 47

MOTION
DATUM: 04.10.2007
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Einen «Umbau statt Abbau der Sozialwerke» postulierte die FDP im Sozialbereich und
sprach sich für die Beibehaltung des Drei-Säulen-Prinzips aus. Bei der AHV soll das
Rentenalter 65 für Mann und Frau gelten. In der Arbeitslosenversicherung will die
Partei das Degressionsmodell, die nach Bezugsdauer abgestuften Leistungen, wieder
zum Tragen bringen und eine 30tägige Karenzfrist einführen. Bei der
Krankenversicherung soll die Jahresfranchise auf mindestens 600 CHF angehoben
werden. Anstelle der Mutterschaftsversicherung, wie sie der Bundesrat vorsieht,
forderte die FDP einen bedürfnisgerechten Mutterschutz, der Frauen bloss eine
achtwöchige Lohnfortzahlung nach der Geburt garantiert. Zumindest dieser Punkt war
innerhalb der Partei aber umstritten. 48
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